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	a.
	Einleitung  


Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Brandschutzordnung ist eine verbindliche Dienstanweisung für die Mitarbeiter der:

Kath. Kindertagesstätte XXX
Straße Hausnummer
PLZ Ort
Brände zu verhüten betrifft alle, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. 
Der Träger ist verpflichtet Beschäftigte durch die Kita-Leitung oder durch eine von ihr Beauftragten vor erstmaliger Tätigkeitsaufnahme (Arbeitsbeginn), bei Änderungen des organisatorischen und technischen Brandschutzes, sowie in regelmäßigen Abständen in Brandschutzmaßnahmen in geeigneter Weise zu belehren. 
Diese Brandschutzordnung wurde entsprechend der DIN 14096:2014-05 unter Berücksichtigung der besonderen betrieblichen Belange des Brandschutzes erstellt.  
Sie tritt mit dem xx.09.2017 in Kraft und gilt bis auf Widerruf. 

Die Brandschutzordnung ist bei Veränderungen, mindestens aber alle 2 Jahre anzupassen.

(Ältere Exemplare sind nicht mehr gültig und aus dem Verkehr zu ziehen!) 

Kita-Leitung                                      


Träger der Einrichtung 

(Datum / Unterschrift)



(Datum / Unterschrift)
Auf der nächsten Seite sind nicht vorhandene Einrichtungen wie z.B. Handfeuermelder, Aufzug, Wandhydrant, … gänzlich zu löschen (inkl. Piktogrammen) und falls für das Telefonieren eine „0“ vorgewählt werden muss, ist diese bei der Notrufnummer hinzuzufügen (0-112)! [Diese Textpassage ist vor dem Ausdrucken zu löschen]]
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Brände verhüten!
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Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall

	Ruhe bewahren
	
	


	Brand melden
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	Handfeuermelder betätigen

Notruf
112


	In Sicherheit 

bringen
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	Gefährdete Personen warnen /

Hausalarm betätigen 

Hilflose mitnehmen

Türen schließen

Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen

Aufzug nicht benutzen

Sammelstelle aufsuchen:

Auf Anweisung achten


	Löschversuch

unternehmen
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	Feuerlöscher benutzen

Löschschlauch benutzen

Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung benutzen (z. B. Löschdecke)


[image: image12.emf]
	c.
	Brandverhütung  


Alle Beschäftigten der Kindertagesstätte sind verpflichtet durch größte Vorsicht beim Umgang mit Wärm- und Energiequellen, bei Heißarbeiten, sowie beim Umgang und bei der Lagerung von brennbaren oder leichtentzündlichen Stoffen zur Verhütung von Bränden beizutragen. Die Brandlast in den Räumen ist gering zu halten. Dazu gehört vor allem Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz, die Einhaltung der vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen und das richtige Verhalten bei Feststellung von Mängeln und Unzulänglichkeiten. Sie haben sich über die Brandgefahr ihres Arbeitsplatzes und der Umgebung sowie über die Maßnahmen bei Gefahr genau zu informieren.
Umgang mit offenem Feuer, Zündhölzer, Kerzen und Teelichter 

Kerzen, Teelichter, Räucherstäbchen, offenes Feuer, usw. sind verboten, insbesondere bei Aufführungen mit Kostümen aller Art. Ausnahmen stellen religiöse Feste und Geburtstagsfeiern dar. Unter Beachtung der nachfolgend aufgeführten Regelungen dürfen Stumpenkerzen und Teelichter in Gefäßen bzw. mit entsprechend sicheren Haltern auch auf Adventskränzen verwendet werden. 

· Kerzen und Teelichter dürfen nur unter Aufsicht brennen, hierbei haben 2 pädagogische Mitarbeiterinnen als Aufsicht im Raum zu sein. Auch wenn der Raum von beiden Aufsichten nur kurz verlassen wird, sind die Kerzen zu löschen. Brennende Kerzen und Teelichter alleine (mit Kindern) zu lassen, gilt als grob fahrlässig. 

· Die Kerzen und Teelichter, Adventskränze müssen standhaft sein, auf schwer brennbarem Untersatz stehen und der Platz ist so zu wählen, dass nichts Brennbares in der Nähe ist. Kerzen und Teelichter sind vor Umstoßen und Umfallen zu sichern. 
· Zum Anzünden nach Möglichkeit Gas-Feuerzeuge verwenden, da Zündhölzer abspritzen können. 
· Anzünden dürfen Kinder erst ab 3 Jahre und hier auch nur im unmittelbaren Beisein der pädagogischen Fachkraft. Feuerzeuge (Streichhölzer) dürfen an Kinder nicht abgegeben werden. 
· Zündhölzer und Feuerzeuge sind so zu verwahren, dass sie Kindern nicht zugänglich sind. 
· Feuerlöscher bereitstellen, um einen Entstehungsbrand schnellstmöglich bekämpfen zu können.
Eine weitere Ausnahme stellt das Grillen mit Kindern auf dem Kita-Gelände unter Beachtung folgender Regelungen dar:
· Genügend Abstand einhalten:

· zu Gebäuden und Bäumen mind. 5,00 m,

· zu leicht entzündlichen Stoffen mind. 25,00 m, 
· zu sonstigen brennbaren Stoffen mind. 5,00 m einhalten.

· Die örtl. Vorschriften für offenes Feuer sind zu beachten (eventuell Genehmigung des Ordnungsamtes einholen).

· Löschmittel (Feuerlöscher) bereithalten.
Auch notwendige Tätigkeiten mit offener Flamme im Bau- und Instandsetzungsbereich (Schweißen, Löten, Schneidbrennen, Flämmarbeiten usw.) sind nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des Betreibers (Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten) erlaubt. Die Tätigkeiten sind von hierzu ausgebildeten Personen durchzuführen. Im Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten sind die auferlegten Maßnahmen wie z.B. Brandsicherheitswache und zusätzliche Löschmittel schriftlich festzuhalten.
Rauchverbot

Es besteht generelles Rauchverbot einschließlich elektrischer Zigaretten im gesamten Gebäude. Im Außenbereich stehen Aschenbecher zur Verfügung, in dessen direkter Umgebung das Rauchen gestattet ist. Das Ausleeren von Asche oder glimmenden Zigarettenabfällen in Papierkörben und/oder zusammen mit brennbaren Abfällen ist verboten. 

Brennbare Stoffe und Abfälle

[image: image13.emf]Beim Umgang mit diesen (z.B. Klebestoffe, Desinfektionsmittel) ist, aufgrund der hohen Brand- und Explosionsgefahren, größte Sorgfalt geboten. Solche Stoffe müssen in geeigneten bruchsicheren Gefäßen aufbewahrt und transportiert werden. Diese Gefäße müssen gemäß den Vorgaben der Gefahrstoffverordnung gekennzeichnet werden (Piktogramm siehe rechts). Es dürfen keine Gefäße verwendet werden, deren Inhalt durch die Form oder die Kennzeichnung mit Lebensmitteln verwechselt werden kann. Entzündliche Stoffe und Abfälle dürfen außerhalb des unmittelbaren Umgangsbereiches (max. die Menge des Tagesbedarfs) nur in den jeweils dafür vorgesehenen Räumen in geeigneten Schränken gelagert werden. 
Gasbetriebene Geräte

Gasbetriebene Geräte dürfen nur, nach Einweisung des Mitarbeiters, benutzt werden. Defekte oder fehlerhafte Einrichtungen oder Arbeitsmittel sind sofort außer Betrieb zunehmen und gegen Wiederbenutzung zu sichern. Die Reparatur darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden. 

Weder volle noch leere Flüssiggasflaschen dürfen in Räumen unter Erdgleiche aufgestellt oder gelagert werden. Gleichfalls dürfen sich innerhalb der Schutzzone einer Versorgungsanlage keine Kelleröffnungen, Kanäle, Schächte, Gruben sowie brennbares Material und Zündquellen befinden. Es dürfen nur geeignete Gasschläuche und Gasverbrauchseinrichtungen verwendet werden. Die Schlauchlänge ist auf höchstens 0,4 m zu begrenzen.
	c.
	Brandverhütung (Fortsetzung) 


Dekorationen / Ausschmücken von Räumen
Räume die zum Aufenthalt einer größeren Anzahl von Menschen dienen und Rettungswege aus solchen Räumen, dürfen nicht mit leicht entzündbaren Materialien ausgeschmückt werden.
Elektrische Betriebsmittel und Einrichtungen

Wichtige Voraussetzung für die Gewährleitung des betrieblichen Brandschutzes ist der ordnungsgemäße Betrieb der technischen Anlagen und maschinellen Einrichtungen. Alle technischen Anlagen und maschinellen Einrichtungen dürfen nur in der bestimmungsgemäßen Art und Weise verwendet werden. Die Bedienungsanleitungen sind zu beachten. Zum Arbeitsende sind alle nicht benötigten Geräte auszuschalten / Netzstecker zu ziehen. Elektrische Geräte dürfen nur als geprüfte Geräte (VDE / TÜV und GS) beschafft und in Betrieb genommen werden, die sich in einem einwandfreien Zustand befinden. Die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel sind regelmäßig gemäß DGUV Vorschrift 3 zu prüfen.
Elektrische Kochgeräte wie Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschinen bzw. Geräte mit Heizteil, die hohe Temperaturen entwickeln, sind auf nicht brennbaren, ausreichend wärmebeständigen Unterlagen, wie z.B. Keramikfliesen, aufzustellen. Das Gerät ist während des Betreibens ausreichend zu beobachten, nach Benutzung ordnungsgemäß abzuschalten (Ziehen des Netzsteckers) und von Verschmutzung regelmäßig zu reinigen. 

Auf Herdplatten darf nichts Brennbares -auch nicht kurzzeitig- abgelegt werden. Der Herd ist nach Gebrauch durch den Notausschalter zusätzlich auszuschalten. Bei Gebrauch von Fett, darf dieses nicht überhitzt werden. 
Die Aufstellung und Benutzung privater elektrischer Anlagen oder Geräte ist grundsätzlich nicht erlaubt. Ausnahmegenehmigungen werden nur bei dringendem Bedarf durch die Leitung der Kindertagesstätte im Einzelfall erteilt. Das Gerät ist in jedem Fall vor dem Hintergrund der Betriebssicherheit durch die Kita-Leitung in Augenschein zu nehmen und ggf. gemäß DGUV Vorschrift 3 zu prüfen. Die Ausnahmegenehmigung ist selbstredend zeitlich zu begrenzen. 

Beim Kauf von Lichterketten und Disco-Kugeln mit Motor und Anstrahleinrichtungen, etc. ist unbedingt darauf zu achten, dass nur hochwertige Produkte mit entsprechendem Prüfzeugnis (VDE-TÜV-GS) erworben werden. Es sollten grundsätzlich nur Lichterketten mit Transformatoren (Netzteil mit max. 24 V) eingesetzt werden. Bei Leuchten aller Art ist darauf zu achten, dass sich die Leuchtmittel (Glühbirnen), nicht zu nah an leicht brennenden Gegenständen, wie Strohsterne oder Papierdekorationen, befinden. Im Greifbereich von Kindern nur Leuchten mit Trafo (Niedervolt) verwenden. Defekte Leuchtmittel nur gegen Leuchtmittel der zugelassenen Wattstärke austauschen. 

	c.
	Brandverhütung (Fortsetzung) 


Mängel und Schäden an elektrischen Installationen und Geräten sowie Anzeichen hierfür sind sofort der Leitung der Kita bzw. deren Stellvertretung (Sicherheitsbeauftragten) zu melden. Bei Schmorgeruch sind sofort die Notausschalter / Ausschalter zu betätigen oder die Netzstecker der betreffenden Geräte zu ziehen.

Die beschädigten Geräte sind sofort außer wirksam außer Betrieb zu nehmen. Werden die Geräte nicht mehr repariert sind diese unbrauchbar zu machen. Reparaturen dürfen nur durch Fachkräfte durchgeführt werden. 
Batterien und Akkumulatoren

Verbrauchte (alte) oder defekte Batterien bzw. Akkumulatoren sind aus Brandschutz - und Umweltschutzgründen in einem geeigneten Behälter zu sammeln und vorschriftsmäßig zu entsorgen. Herstellerhinwiese beachten.
	 d.
	Brand – und Rauchausbreitung  


Rauchabschlüsse als Brandschutz- und Rauchabschnittstüren sind Öffnungen in Brandschutzwänden bzw. Brandabschnitten; nur wenn diese Türen geschlossen sind, bleiben ein Brand bzw. der giftige und unter Umständen sehr schnell tödlich wirkende Brandrauch auf diesem Teil des Gebäudes begrenzt. Diese Türen dürfen weder festgestellt, zugestellt noch unterkeilt werden. Alle Feuer- und Rauchschutztüren sind geschlossen zu halten, sofern sie nicht automatisch im Brandfall schließen.
Im Fall eines Zimmerbrandes ist die betroffene Zimmertür, sofern noch möglich, zu schließen, um die rasche Ausbreitung von Brandrauch und Brandgasen zu vermeiden.

	Brandschutztüren geschlossen halten 

Verkeilen, verstellen, festbinden oder ähnliches ist verboten! 

Keile die Brandschutztüren feststellen, sind sofort zu entfernen. 

Schäden an Brandschutztüren sind sofort zu melden.


Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Sie machen es möglich, dass im Brandfall der Rauch abziehen kann und die wichtigen Fluchtwege rauchfrei gehalten werden können. Die Druckknöpfe, zum Aktivieren der Rauch- und Wärmeabzugsanlagen befinden sich ___________________________.
Brandlast 
In den Räumen dürfen brennbare Stoffe (wie Sperrmüll, Kartonagen, nicht mehr funktionsfähige Geräte und Möbel, etc.) nicht angehäuft werden. Leicht entzündliche Abfälle wie Papier, Kartonagen, Folien, Reinigungstücher, Lappen usw. dürfen nur in den dafür vorgehaltenen Abfallbehältnissen entsorgt werden. Die aufgestellten Abfallbehältnisse sind täglich, zum Arbeitsende zu entleeren.

Abfallentsorgung
Abfälle sind außerhalb des Gebäudes mit einem Mindestabstand von 5,00 m zu lagern. Die Sammelbehälter müssen außerhalb der Betriebszeiten abgeschlossen sein. 
	e.
	Flucht- und Rettungswege


[image: image14.emf]
Die Flucht- und Rettungswege sind in ihrem Verlauf an Kreuzungen und Abzweigungen und über jede Fluchttür (Notausgang) mit Fluchtwegpiktogrammen deutlich gekennzeichnet. Die Sicherheitskennzeichnungen und Aushänge dürfen nicht verdeckt werden und müssen immer gut sichtbar sein. Die notwendigen Flure, Hauptgänge und notwendigen Treppen sind von störenden und brennbaren Gegenständen freizuhalten. Die Fluchtwegbreite darf nicht eingeschränkt werden. Anfahrtszonen und Aufstellflächen der Feuerwehr sind unbedingt freizuhalten.
Notausgänge und alle Türen im Verlauf der Flucht-und Rettungswege dürfen zur Betriebszeit nicht verschlossen sein und müssen sich jederzeit mit einem Griff und ohne weitere Hilfsmittel in voller Breite öffnen lassen. Fluchttüren die zur Betriebszeit gesichert werden, sind mit bauaufsichtlich zugelassenen Verriegelungsanlagen ausgestattet, die sich bei Stromausfall, durch Notauslösung und mit einem Schlüsselschalter öffnen lassen. Die manuelle Auslösung ist unmittelbar neben der Fluchttür installiert und kann ein örtliches Signal und / oder einen Fernalarm auslösen.
	f.
	Melde- und Löscheinrichtungen 


Jeder Beschäftigte hat sich über die Standorte und die Bedienung der Melde- und Löscheinrichtungen zu informieren.
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Die roten Druckknopfmelder lösen den Brandalarm aus und sind direkt an die Feuerwehr sowie an die Brandmeldezentrale angeschlossen. Die Feuerwehr kann anhand des jeweils betätigten Melders den Brandherd lokalisieren.
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Die blauen Druckknopfmelder stellen lediglich den Hausalarm dar. Bei Betätigen des blauen Melders werden nur die Personen alarmiert, die sich im Gebäude befinden. Die Feuerwehr wird nicht automatisch benachrichtigt. In diesem Fall ist die Feuerwehr telefonisch über die (0)-112 zu alarmieren. 
[image: image17.emf]
Kleine Entstehungsbrände können nach Alarmierung mit den vorhandenen Feuerlöschern gelöscht werden. Die Standorte der Feuerlöscher sind mit einem Piktogramm gekennzeichnet. 
Standorte der Druckknopfmelder:
	Etage
	Standort

	EG
	

	
	

	
	


Standorte der Telefone mit denen die Feuerwehr (Notrufnummer 0-112) alarmiert werden kann: 

	Etage
	Standort

	EG
	

	
	

	
	


Standorte der Feuerlöscheinrichtung (Feuerlöscher, Löschdecke, Wandhydrant…):
	Etage
	Standort
	Typ Feuerlöscheinrichtung

	EG
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Freihaltung von Rettungseinrichtungen 

Melde- und Löscheinrichtungen müssen funktionsbereit und freizugänglich gehalten werden.

Pflicht zur Brandbekämpfung

Entstehungsbrände sind mit den gebotenen Löschmittel, wie für den Brand geeignete Handfeuerlöscher zu bekämpfen, sofern dies noch gefahrlos möglich ist. 

Mängel oder das Fehlen von Brandschutzeinrichtungen 

Mängel oder das Fehlen von Brandschutzeinrichtungen sind sofort dem Sicherheitsbeauftragen oder der Kitaleitung zu melden.
	g.
	Verhalten im Brandfall 


· Ruhe bewahren – unüberlegtes Handeln kann im Brandfall zu Fehlverhalten und Panik führen!
· Unmittelbarer Gefahrenbereich verlassen, Türen und Fenster schließen, nicht abschließen

· Brand melden oder Meldung veranlassen, Rufnummer: 0-112

· Personen im Gebäude schnellstmöglich warnen

· Löschversuch unternehmen, wenn keine Eigengefährdung besteht
· Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung
	h.
	Brand melden  


Brand melden
(Sollten Sie eine automatische Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf die Feuerwehr besitzen, dann gilt für Sie diese Textstelle, unzutreffendes löschen) [vor Freigabe bitte diesen Vermerk löschen]
Betätigen Sie den nächstgelegenen Druckknopfmelder der Brandmeldeanlage. Es ist wichtig, dass sich der betätigte Melder in der Nähe des Brandherdes befindet, da die Feuerwehr in der Brandmeldezentrale über diesen Weg den Brandherd lokalisieren kann. Die Brandmeldeanlage ist direkt zur Feuerwehr aufgeschaltet und alarmiert die Einsatzkräfte.
(Sollten Sie keine automatische Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf die Feuerwehr besitzen, dann gilt für Sie diese Textstelle, unzutreffendes löschen) [vor Freigabe bitte diesen Vermerk löschen]
Beim Ausbruch eines Brandes bzw. bei der Wahrnehmung von Qualm oder Brandgeruch ist unverzüglich die Feuerwehr per Telefon über die Notrufnummer 0-112 zu alarmieren und die Kitaleitung sowie die Brandschutzhelfer zu informieren. 
Bei einem Feuerwehrnotruf 0-112 sind der Rettungsleitstelle folgende Fragen zu beantworten:
· Wo brennt es?

· Was brennt?

· Wie viel brennt?

· Welche Gefahren?

· Warten auf Rückfragen! 
	i.
	Alarmsignal und Anweisungen beachten  


Nach Betätigen des Druckknopfmelders ertönt ein Signal, das zum sofortigen Verlassen des Gebäudes auffordert.

	Rauchwarnmelder: Signalton

Die Einrichtung ist flächendeckend mit Rauchwarnmeldern ausgestattet. 



Anweisungen

Anweisungen im Brandfall geben die Leitung der Kindertagesstätte und deren Stellvertretung bzw. die Gruppenleiter / innen der einzelnen Gruppen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr ist den Anweisungen der Feuerwehr Folge zu leisten.

	j.
	In Sicherheit bringen  


Im Brandfall / bei Ertönen des Sirenensignals und des Warnrufs Feuer oder bei Signalgebung durch die Rauchwarnmelder ist das Gebäude sofort zu evakuieren und die Sammelplätze aufzusuchen. 
Die Gruppenleiter/ innen, die Kita-Leitung (auch dritte Personen) verlassen das Gebäude über die gekennzeichneten Fluchtwege nach draußen und nehmen die Anwesenheitslisten mit.
Stark verqualmte Räume sind kriechend zu verlassen, da in Bodennähe noch einatembare Luft vorhanden.
Auf Anweisung der Kita-Leitung bzw. Stellvertretung kontrollieren die Gruppenleiter/ innen die Nebenräume und Waschräume. Der Sammelplatz (_____________________) ist unverzüglich nach Verlassen des Gebäudes aufzusuchen.
An der Sammelstelle ist an Hand der Anwesenheitslisten die Vollzähligkeit der Mitarbeiter und Kinder, sowie der Personen die sich wissentlich zum Zeitpunkt der Evakuierung im Gebäude aufgehalten haben, festzustellen. 

Die Gruppenleiter/innen stellen hierbei die Anwesenheit aller Kinder ihre Gruppe fest, die Kitaleitung die des anwesenden Personals und dritter Personen und meldet die Vollzähligkeit oder aber die vermissten Personen der eintreffenden Feuerwehr.
Es ist immer der Rettungsweg zu benutzen auf dem am sichersten das Gebäude verlassen werden kann. Ist z.B. der 1. Rettungsweg durch Rauchentwicklung nicht nutzbar, ist der 2. Rettungsweg zu nehmen. Sind beide Rettungswege nicht nutzbar, bleiben die Kinder unter Aufsicht des Personals in ihrem Aufenthaltstraum bis Rettung kommt oder andere Anweisungen folgen. Alle Rettungswege enden auf der Sammelstelle.
Mitarbeiter kontrollieren die Räume bzw. die ihnen zur Räumung im Evakuierungsfall überantwortet wurden, sammeln die dort anwesenden Kinder (Personen) und führen diese zusammen auf den Fluchtweg. Nun ist die Vollzähligkeit der Gruppe zu prüfen. Die Mitarbeiter verlassen dann zusammen mit den Kindern und der Anwesenheitsliste ruhig und zielstrebig bei Alarm den jeweiligen Raum über den 1. oder den 2.Rettungsweg und begeben sich zur Sammelstelle. 

Dabei geht eine Erzieherin voraus, die zweite Erzieherin geht am Ende der Gruppe. Ggf. hält eine dritte anwesende Erzieherin die Gruppe in der Mitte zusammen. Am Sammelplatz Vollzähligkeit der einzelnen Gruppen erneut prüfen.
Ist eine Flucht über die gekennzeichneten Flucht-und Rettungswege nicht mehr möglich, kontrollieren Mitarbeiter die Räume bzw. die ihnen zur Räumung im Evakuierungsfall überantwortet wurden, sammeln die dort anwesenden Kinder (Personen) und führen diese zum Evakuierungsfenster. Die Vollzähligkeit der Gruppe prüfen. Hilfestellung bei Evakuierung über ein Fenster erfolgt mit mindestens zwei Erzieher/innen, d.h. ein/e Erzieher/in begibt sich auf direktem Weg unmittelbar ins Freie vor das Fenster das zur Evakuierung bestimmt ist und nimmt von dort die Kinder entgegen, die die zweite Erzieherin die im Innenraum am Evakuierungsfenster verbleibt, über die Brüstung hebt. Die ggf. dritte anwesende Erzieherin kann im Innenraum die Kinder zusammen halten. Wenn alle Kinder (Personen) und Erziehrinnen im Freien sind, begeben sie sich ruhig und geordnet sofort zur Sammelstelle. Dabei geht eine Erzieherin voraus, die zweite Erzieherin geht am Ende der Gruppe. Ggf. hält eine dritte anwesende Erzieherin die Gruppe in der Mitte zusammen. Die Gruppenverantwortliche nimmt die Anwesenheitsliste mit zur Sammelstelle. Am Sammelplatz Vollzähligkeit der einzelnen Gruppen erneut prüfen.
Hinweis: Ist eine Flucht über die gekennzeichneten Flucht-und Rettungswege nicht mehr möglich, macht die / der Verantwortliche in diesem Raum am Fenster auf die Notsituation durch lautes Rufen auf sich aufmerksam.

Rettungswege
	Geschoss
	Raum
	1.Rettungsweg
	2.Rettungsweg
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Sammelstelle

[image: image18.emf]Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Kinder, Bedienstete und andere wissentlich anwesende Personen den Gefahrenbereich geordnet, zum Sammelplatz: ______________________________________ verlassen und dort die Anwesenheit aller kontrolliert wird. Hierzu dienen unter anderem die Anwesenheitslisten der Einrichtung.
Die Tages-Anwesenheitsliste der Kinder in der Einrichtung ist auf die Sammelplätze, durch die jeweilige Gruppenleitung, die Anwesenheitsliste der Beschäftigten durch die Kitaleitung, mitzunehmen und dort mit den geretteten Personen abzugleichen. Die Feuerwehr ist über das Fehlen von Personen unverzüglich zu informieren.
Personenrettung / Sachwertrettung
Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung und Sachwertrettung. Sich im Haus befindliche Besucher auffordern, unverzüglich das Gebäude auf sicheren Fluchtwegen zu verlassen.
Hilfsbedürftige Personen

Hilfsbedürftigen (nicht nur Rollstuhlfahrer) Personen ist im Bedarfsfall Hilfe zu leisten und sind entsprechend ihrer Mobilitätseinschränkung nach draußen zu bringen. Personen, die sich bereits im Freien befinden sind am erneuten Betreten des Gebäudes zu hindern.
	k.
	Löschversuch unternehmen  


Löschversuch mit dem Handfeuerlöscher
Solange das Feuer sich in der Entstehungsphase befindet sind Löschversuche mit dem nächstgelegenen Handfeuerlöscher durchzuführen. Bei Löschversuchen sich selbst nicht in Gefahr bringen.
Das Brennen entzündlicher Gase (z.B. Gasherd) wird durch Schließen der Gaszufuhr (Flaschenventil / Gashahn) unterbunden. Flammen werden ggf. mit Pulverlöschern abgelöscht. 

Elektrobrände
Bei Bränden an elektrischen Anlagen ist der Strom, wenn möglich, sofort abzuschalten z.B. durch Netzstecker ziehen, Abschalten oder Herausdrehen der Sicherungen. Beim Löschen elektrischer Anlagen ist ein ausreichender Schutzabstand (mind. 3,00 m) einzuhalten. 
Fettbrände
Brennendes Fett (Fritteuse, Pfanne) niemals mit Wasser löschen. Es besteht die Gefahr einer Fettexplosion. Für Fettbrände den Fettbrandlöscher in Herdnähe (Küche) benutzen oder den Pfannendeckel auflegen.
In Brand geratene Personen
Personen mit in Brand geratener Kleidung nicht weglaufen lassen, notfalls vorsichtig zu Boden bringen. Brennende Personen mit Löschmittelstrahl eines Feuerlöschers vollständig ablöschen, dabei nicht in die Augen sprühen. Alternativ die Person eine in Löschdecke (auch Decken, Jacke oder Mantel - keine Kunstfaser) hüllen und am Boden wälzen um die Flammen zu ersticken.
Kohlendioxidlöscher

Wenn das Verhältnis von Raumgröße (freie Grundfläche!) zu Löschmittelmenge kleiner als 5,5 (m²/kg) ist, muss das Löschen des Brandes von außen durch den geöffneten Türspalt erfolgen. Anschließend ist die Tür zu schließen. Der Brandraum darf danach nur noch nach wirksamen Belüftungsmaßnahmen oder geschützt mit umluftunabhängigem

Atemschutzgerät betreten werden, z. B. durch die Feuerwehr.
Inbetriebnahme des Feuerlöschers 

1. Löscher von der Wand nehmen, zum Brandherd tragen, entsichern. 
2. Im Brandfall die Auslöseeinrichtung kräftig betätigen 

3. Spritzpistole fest halten (Achtung Rückstoß) 

4. Vorsicht: nach ca. 12 Sekunden ist der Löscher leer 

        Falsch                                                                




Richtig
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Löschmittelstrahl niemals gegen die Windrichtung einsetzen,

sondern stets mit Windrichtung vorne und unten

beginnend Löschmittel in die Flammen einbringen. 

[image: image21.png]“
Y/




[image: image22.png]2

-





Feuerlöscher nie probeweise betätigen. Löschmittelstrahl nicht 

wahllos in die Flammen richten, sondern nur so viel Löschmittel

einsetzen, wie zur erfolgreichen Ablöschung erforderlich ist.  

Löschmittelreserven für event. Rückzündungen bereithalten
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Brände größerer Ausdehnung niemals mit einzelnen Feuer-

löschern angreifen, sondern stets  mit großem Feuerlöschgerät   bzw. mehreren Personen gleichzeitig den Löschangriff vortragen. 
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Bei Flüssigkeitsbränden nicht mit scharfem Löschmittel-

strahl in die Flüssigkeit halten, sondern Löschmittel fächer- förmig über die brenn. Flüssigkeitsoberfläche ausbringen 
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Entsicherte Feuerlöscher niemals wieder an ihren Bestimmungsort bringen, sondern durch den Kunden-dienstüberprüfen und einsatzbereit machen lassen!
	l.
	Besondere Verhaltensregeln  


Einweisung der eintreffenden Feuerwehr
Die Leiterin bzw. Gruppenleiter/innen weisen die eintreffende Feuerwehr an der Zufahrt zur Kindertagesstätte in die Lage ein: 

· Wo brennt es?

· Was brennt?

· Wo müssen noch Personen evakuiert werden?

· Welche Art von Verletzungen gibt es?

· Wo ist die Sammelstelle?

· Welche Gefährdungen wie Gasanschlüsse, Heizöllager, etc. gibt es im Haus? 

Räumungsübungen und Unterweisungen
Mindestens einmal jährlich muss die Kitaleitung mit Ihrem Team, ggf. auch in Zusammenarbeit mit der zuständigen Feuerwehr eine Räumungsübung in der Einrichtung durchführen. Das gesamte Personal, auch Nebenkräfte wie Küchen-oder Reinigungspersonal, ist jährlich mindestens einmal im Brandschutz zu unterweisen. Die Räumungsmaßnahme, sowie die Unterweisung sind zu dokumentieren.

	m.
	Notfall – Rufnummern                                               


	NOTFALL

Rufnummern

	Erste Hilfe 
	112

	Feuerwehr
	112

	Polizei
	110

	Ersthelfer
	
	

	Nächster Arzt
	
	

	Durchgangsarzt
	
	

	Krankenhaus
	
	

	Gift - Notruf - Überdosierung Mainz           bzw. nächste Einrichtung     
Gift - Beratungsstelle Mainz                        bzw. nächste Einrichtung                     
	06131-19240

06131-232466


	Zahnarzt
	
	Kinderarzt
	

	Jugendamt
	
	Gesundheitsamt
	

	Träger
	
	Referat Kita im B.O.
	06232 - 102 544

	Hausmeister
	
	Zentrale / Pforte
	

	Heizungsinstallation
	
	Wasser-Versorgung
	

	Elektroinstallation
	
	Strom - Versorgung
	

	Glaser
	
	Gas - Versorgung
	

	Fachkraft für Arbeitssicherheit
	AMD TÜV Arbeitsmedizinischer Dienst 

Hambacherstr. 12 a, 67433 Neustadt a. d. Weinstr. 
	06321 - 39 79 900

	Betriebsarzt
	AMD TÜV Arbeitsmedizinischer Dienst 

Hambacherstr. 12 a, 67433 Neustadt a. d. Weinstr. 
	06321 - 39 79 900

	Sicherheitsbeauftragter
	
	

	Brandschutzbeauftragter
	AMD TÜV Arbeitsmedizinischer Dienst 

Hambacherstr. 12 a, 67433 Neustadt a. d. Weinstr. 
	06321 - 39 79 900

	Bischöfl. Ordinariat 
	Kleine Pfaffengasse 16, 67346 Speyer 
	06232 - 102 - 0

	Regionalverwaltung
	
	

	Unfallkasse Saarland
	06897 - 9733 - 0
	Unfallkasse RLP
	02632 - 960-0

	VBG Bezirksverwaltung
	06131 - 389 - 0
	BGW Bezirksverwaltung
	06131 - 808 - 0

	Katholische 

Telefonseelsorge
	0800 - 111 0 222
	Evangelische Telefonseelsorge
	0800 - 111 0 111

	Taxi
	


	m.
	Unterweisungsnachweis         


	01.05.02 Unterweisungsnachweis
Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" DGUV Vorschrift 1


	Pfarrei / Einrichtung


	

	Einrichtung / Arbeitsbereich
	

	

	Durchgeführt von
	

	Durchgeführt am
	

	

	Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefahrquellen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, Erste Hilfe)

	Brandschutzordnung Teil A und B

	

	

	

	Name und Unterschrift der Teilnehmer

	

	Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.

	
	
	
	
	

	Name, Vorname
	Unterschrift
	
	Name, Vorname
	Unterschrift

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Folgender Mitarbeiter / Ehrenamtliche waren nicht anwesend und müssen nachunterwiesen werden:

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Datum
	Unterschrift Unterweiser
	
	Datum
	Unterschrift Verantwortlicher


Vor dem Ausfüllen kopieren, als Vorlage für die nächste Unterweisung. Die Dokumentation ist mind. 5 Jahre lang aufzubewahren!
Brandschutzordnung  DIN 14096 / Erstellungsdatum: __.__.20__ / Objekt:______________________________________
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